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Abréviations

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
BFE Bundesamt für Energie
ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
ARE Bundesamt für Raumentwicklung
KNS Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
BV Bundesverfassung
ASO Auslandschweizer-Organisation
NAGRA Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
OFEN Office fédéral de l'énergie
IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
ARE Office fédéral du développement territorial
CSN Commission fédérale de sécurité nucléaire
OFAC Office fédéral de l'aviation civile
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
Cst Constitution fédérale
OSE Organisation des Suisses de l'étranger
CEDRA Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs
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Chronique générale

Eléments du système politique

Problèmes politiques fondamentaux

Expositions nationales et universelles

Im Tessin monierte Marco Solari, die für ca. 2020 vorgesehene Eröffnung des
Gotthardbasistunnels mit einer Landesausstellung im Tessin und allfällig auch den
Nachbarkantonen Graubünden, Uri und Wallis zu kombinieren. Die Tessiner Regierung
nahm diese Idee auf und versprach, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Erste
Vorabklärungen über die Durchführung der nächsten Landesausstellung in ihrer Region
führten auch die Ostschweizer Kantone St. Gallen, Schaffhausen und Thurgau durch. 1

DÉBAT PUBLIC
DATE: 13.09.2008
HANS HIRTER

Sowohl die Kantonsregierungen der Nordostschweiz als auch diejenigen des
Gotthardraums beschlossen, die Idee einer schweizerischen Landesausstellung in ihrer
Region vertieft analysieren zu lassen. Als Zeithorizont für die Durchführung der
Ausstellung steht für die Gebirgskantone das Jahr 2020, für die Nordostschweiz das
Zeitfenster 2022-2032 im Vordergrund. 2

DÉBAT PUBLIC
DATE: 11.04.2009
HANS HIRTER

Gleich zwei Projekte für Landesausstellungen wurden im Berichtsjahr diskutiert. Die
Kantone rund um den Gotthard (TI, UR, VS, GR) vertieften ihre Pläne für Gottardo 2020
und die Kantone der Bodenseeregion (TG, SH, SG, AI, AR) regten eine Expo Bodensee-
Rhein frühestens im Jahr 2027 an. Die Gotthard-Kantone, die ihre Expo zur Neat-
Eröffnung planten, haben im Berichtsjahr je 50 000 Franken für eine
Machbarkeitsstudie gesprochen. Die laue Begeisterung, Streitigkeiten zwischen dem
Projektleiter Marco Solari und dem Bündner Regierungsrat Stefan Engler (CVP), aber
auch Termindruck liessen das Vorhaben jedoch sterben. Die Kantone einigten sich
immerhin auf ein Programm, mit welchem die Region gestärkt werden soll. Mit dem Aus
von Gottardo 2020 wurde die Diskussion für eine Landesausstellung in der Bodensee-
Region, zu der sich die involvierten Kantone grundsätzlich positiv zeigten, wieder
intensiviert. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 27.12.2010
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Pläne für eine Expo 2020 in der Gotthard-Region an den Streitigkeiten
zwischen den Planern und  aufgrund der insgesamt eher lauen Begeisterung gescheitert
waren, äusserten sich die Kantone der Ostschweiz (TG, SH, SG, AI, AR) positiv zu einer
Landesausstellung im Bodenseeraum. Allerdings würde eine Expo frühestens 2027
durchgeführt. Als erstes Etappenziel formulierten die Kantone die Schaffung von
Grundlagen für eine „Expo Bodensee-Ostschweiz 2027“, die Ende 2012 den
Parlamenten zwecks Entscheids über ein Vorprojekt unterbreitet werden sollen. Der
Enthusiasmus ist allerdings nicht in allen beteiligten Kantonen gleich gross. So sicherten
etwa Schaffhausen und Appenzell Innerrhoden lediglich ideelle Unterstützung zu. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 18.03.2011
MARC BÜHLMANN

Landesausstellungen sollen dazu dienen, sich mit der eigenen Identität
auseinanderzusetzen. Die Organisation eines solchen für eine Willensnation nicht
unwichtigen Anlasses ist jedoch häufig mit viel Mühsal verbunden. Dies scheint auch für
die für 2027 geplante Expo Bodensee-Ostschweiz nicht anders zu sein. Zwar nahm der
von drei Kantonen (AR, SG, TG) angetriebene und mit rund CHF 600'000 finanzierte
Ideenwettbewerb im Berichtjahr Gestalt an, der Bund hatte bisher aber noch keine
Unterstützung sondern lediglich grundsätzliches Interesse signalisiert. Die Regierung
verkündete, erst Anfang 2015 Stellung nehmen zu wollen. Die Kantonsregierungen der
restlichen vier Ostschweizer Kantone (GR, AI, SH, GL) sowie der Kanton Zürich als
assoziiertes Mitglied bekannten sich Mitte März in einer gemeinsamen Erklärung zur
Expo 2027. Allerdings stiess insbesondere das Abseitsstehen des Kantons Appenzell
Innerrhoden auf Kritik. Der mit St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden stark verzahnte
Kanton wollte zuerst Fragen über den Nutzen, die Kosten und die Nachhaltigkeit des
Grossprojektes geklärt haben, bevor ein Entscheid vor die Landsgemeinde gebracht
werde. Beim vom 9. Mai bis Mitte September laufenden Ideenwettbewerb wurden
Grobkonzepte von 60 interdisziplinären Teams eingereicht – erwartet worden waren
ursprünglich mehr als hundert Eingaben. Bis Ende 2014 wurden zehn Projekte zur

DÉBAT PUBLIC
DATE: 21.06.2014
MARC BÜHLMANN
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Weiterbearbeitung empfohlen, die von den Offerenten weiter vertieft werden sollen.
Ziel ist es, eine tragfähige Idee bis Ende Mai zu küren und bis 2017 einen
Machbarkeitsbericht auszuarbeiten. Die Landesausstellung soll dezentral zwischen
Bodensee, Rhein und Säntis stattfinden. Geprüft werden soll dabei auch eine
Ausweitung der Landesausstellung nach Österreich und Deutschland. Der weitere
Fahrplan sieht die Beratung eines Bundesbeschlusses über die Durchführung und die
sich auf mindestens CHF 1 Mrd. belaufende Finanzierung für eine Expo 2027 im Jahr
2018 vor. Konkurrenz erwuchs den Ostschweizer Plänen aus dem Aargau. Der
Aargauische Gewerbeverband, angeführt von seiner Vizepräsidentin und Nationalrätin
Sylvia Flückiger (svp, AG), wollte den eigenen Kanton als selbstbewussten Teil der
Schweiz ins Rampenlicht stellen. Der Bundesrat beantwortete die diesbezüglich
eingereichte Interpellation mit dem Hinweis, dass es allen Kantonen freistehe, Projekte
für Landesausstellungen zu organisieren. Bis jetzt sei aber lediglich der Ostschweizer
Plan bekannt und dieser werde von allen Kantonen, einschliesslich des Kantons Aargau,
unterstützt. Tatsächlich hatten sich die Kantone im Rahmen der Plenarversammlung der
Konferenz der Kantonsregierungen in einer gemeinsamen Erklärung Mitte Juni hinter
das Projekt einer Expo 2027 im Bodenseeraum und der Ostschweiz gestellt. 5

Ordre juridique

Protection des données et statistique

Bereits vor Weihnachten 2019 verkündete das Referendumskomitee in der Presse,
genug Unterschriften gegen das E-ID-Gesetz gesammelt zu haben, um eine
Volksabstimmung zu erzwingen. Am 16. Januar 2020, dem Tag der Ablauf der Frist,
reichte das Komitee sodann gut 64'000 beglaubigte Unterschriften bei der
Bundeskanzlei ein, womit das Referendum gegen die E-ID zustande gekommen ist.
Widerstand gegen die von der Privatwirtschaft betriebene E-ID regte sich inzwischen
auch in den Kantonen Schaffhausen und Waadt, wo bereits eine kantonale E-ID an die
Einwohnerschaft herausgegeben wird bzw. sich eine solche in Planung befindet. Beide
Kantone setzen auf eine staatliche Lösung, wobei die Waadtländer Regelung einen
Einbezug der Privatwirtschaft sogar ausdrücklich untersagt. Sowohl der Schaffhauser
Regierungsrat als auch der Waadtländer Staatsrat überlegten sich nun, eine ablehnende
Abstimmungsparole herauszugeben, berichtete die NZZ online. 6

DÉBAT PUBLIC
DATE: 16.01.2020
KARIN FRICK

Ordre public

Lautstark und gewalttätig setzte sich insbesondere die "Patriotische Front" in Szene,
als deren Sprecher der in der Politik bisher nicht bekannte Marcel Strebel auftrat. Diese
rund 20 zumeist junge Männer zählende rechtsradikale Organisation war Ende 1988 in
der Innerschweiz gegründet worden. Sie trat erstmals im Mai mit einer Demonstration
in Rotkreuz (ZG) und einer nächtlichen Jagd auf Asylbewerber in Zug öffentlich auf. Im
November erregte sie mit ihrem gewalttätigen und von der anwesenden Polizei nicht
verhinderten Eindringen in eine Flüchtlingsunterkunft in Steinhausen (ZG) landesweite
Empörung. Diese Empörung richtete sich auch gegen das passive Verhalten der Polizei,
welche dann allerdings doch noch aktiv wurde und einige Mitglieder der Patriotischen
Front in Untersuchungshaft steckte. Ähnliche, aber weniger auf Medienwirksamkeit
ausgelegte Aktionen gingen im Raum Schaffhausen auf das Konto von sogenannten Skins
(Skinheads). 7

DÉBAT PUBLIC
DATE: 06.12.1989
HANS HIRTER

Institutions et droits populaires
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Conseil fédéral

«Vielfalt» war eines der Mottos des Präsidialjahres von Ignazio Cassis und ebendieses
Motto war auch leitend für den vom Bundespräsidenten organisierten Bundesrats-
Ausflug 2022, der am 30. Juni ganz im Norden der Schweiz begann und am 1. Juli ganz
im Süden endete. Einer Bootsfahrt am Rheinfall folgte eine Begegnung mit der
Schaffhauser Bevölkerung und ein Mittagessen mit der Kantonsregierung.
Normalerweise führt das «Bundesratsreisli» in den Heimatkanton des
Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin. Da Schaffhausen allerdings bisher
noch nie ein Bundesratsmitglied stellte, wollte Cassis dem Kanton die Referenz
erweisen. Das Tessin war dann freilich die nächste Station des Ausflugs, die mit einem
Extrazug erreicht wurde. Am Nachmittag des ersten Tages besuchten die
Regierungsmitglieder nämlich das nationale Jugendsportzentrum in Tenero und
nahmen dort an einem Bogenschiesswettkampf teil. Anschliessend ging die Reise noch
weiter in den Süden: In Mendrisio besuchte der Bundesrat am zweiten Tag der Reise die
Accademia di architettura, wo der Architekt Mario Botta ein Referat zur Geschichte der
Akademie hielt. Auch in Mendrisio traf sich die Landesregierung mit der ansässigen
Bevölkerung und dem kantonalen Regierungsrat. Mit einem Mittagessen im kleinen Kreis
wurde der Ausflug beschlossen. 
Für das Treffen mit der Bevölkerung in Schaffhausen hatte auch der Präsident der
Corona-Massnahmen-skeptischen Organisation «Mass-Voll», Nicolas A. Rimoldi, seinen
Besuch angemeldet. Tatsächlich kam Rimoldi mit Alain Berset und Ueli Maurer ins
Gespräch, was von den Medien festgehalten wurde. Selbst dieses Treffen sei –
abgesehen von ein paar Buh-Rufen – «massvoll verlaufen», berichtete der Blick.
Solange so lockere Gespräche möglich seien, sei «unser Land noch in Ordnung», fand
die Sonntagszeitung; sei die Schweiz tatsächlich eine Diktatur, wie Mass-Voll behaupte,
dann sei sie «die angenehmste der Welt». 8

DÉBAT PUBLIC
DATE: 30.06.2022
MARC BÜHLMANN

Elections et votations (organisation)

Nachdem sich das Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)
2015 aufgrund des Entscheides des Bundesrats, dass das verwendete System nicht
sicher sei, aufgelöst hatte, bestanden 2016 auf dem E-Voting-Markt noch zwei Systeme.
Dem «Genfer System (CHvote)» gehörten neben dem Kanton Genf auch die Kantone
Basel-Stadt, Bern und Luzern an. Dem 2015 neu von der Post angebotenen System hatte
sich der Kanton Neuenburg angeschlossen. Beide Systeme ermöglichten die individuelle
Nachprüfung der korrekt abgegebenen Stimmen. Angestrebt wird von beiden Systemen
allerdings eine universelle Verifizierbarkeit: Ein Kanton muss überprüfen können, ob
das Wahlresultat stimmt. 

Die beiden Anbieter buhlten aktiv um die Konsortiums-Kantone, von denen nicht
wenige ihre Experimente mit dem elektronischen Abstimmen weiterführen und ihren
Auslandschweizerinnen und -schweizern weiterhin die Möglichkeit von E-Voting bieten
wollten. Anfang 2016 entschied sich der Kanton Freiburg für das System der Post. Im
Oktober gaben der Kanton St. Gallen und im November der Kanton Aargau dem Genfer
System den Zuschlag. Die Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Zürich holten 2016
verschiedene Offerten ein. 

Die Auflösung des Konsortiums hatte der Entwicklung von E-Voting einen ziemlichen
Dämpfer versetzt. Der Bundesrat selber korrigierte sein ursprüngliches Ziel, bis 2015 E-
Voting für alle Auslandschweizerinnen und -schweizer einzuführen. Als Antwort auf eine
Motion Lombardi (cvp, TI) erwähnte die Regierung, dass wohl sogar eine Umsetzung für
2019 schwierig werden dürfte – ein Datum, das von der ASO, der Auslandschweizer-
Organisation, mit einiger Vehemenz gefordert worden war. 

Noch keine Versuche mit E-Voting – der Föderalismus lässt grüssen – hatten die
restlichen 12 Kantone gestartet. In sieben Kantonen (darunter Basel-Landschaft,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Uri) bestanden immerhin die Rechtsgrundlagen für
eine mögliche Einführung von E-Voting. Im Kanton Waadt beschloss das Parlament
einstimmig, den Termin für erste Tests nach hinten zu verschieben. In den restlichen
fünf Kantonen, darunter Appenzell Ausserrhoden und Zug waren noch nicht einmal
rechtliche Grundlagen für elektronisches Wählen und Abstimmen eingeführt worden.
Allerdings forderte der Kanton Zug vom Bund verbindliche Grundlagen, bevor man Geld
in die Hand nehme.

In der Tat war die Landesregierung daran, mit einer Roadmap das Projekt E-Voting neu

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN
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aufzugleisen. In einer Umfrage wurden die Kantone nach ihren entsprechenden
Bedürfnissen gefragt. Ziel des Bundes war es, dass bis Ende 2019 in zwei Dritteln der
Kantone E-Voting eingeführt ist. 
Die Bundeskanzlei bewilligte zudem die Gesuche der Kantone Bern, Luzern, Basel-
Stadt, Neuenburg, Freiburg und Genf für E-Voting für Auslandschweizerinnen und
-schweizer bei Abstimmungen (rund 57'000 Stimmberechtigte). Die Kantone Genf und
Neuenburg durften zudem für 30 Prozent der kantonalen Stimmbevölkerung
Abstimmen per Internet einrichten (ca. 97'000 Stimmberechtigte). Die Bundeskanzlei
wird bei jeder Abstimmung die Systeme auf ihre Sicherheit hin überprüfen. 9

Structures fédéralistes

Structures fédéralistes

Im Rahmen der Bundesratswahlen 2022 kam es auch zu ausführlichen Diskussionen um
die Vertretung der Regionen, die sich vorab um die sehr unterschiedliche bisherige
Zahl an Bundesratsmitgliedern aus den verschiedenen Kantonen drehte. Vor den
Ersatzwahlen 2022 wurde die Rangliste vom Kanton Zürich mit bisher 20 Vertreterinnen
und Vertretern in der Landesregierung angeführt, gefolgt vom Kanton Waadt mit 15 und
dem Kanton Bern mit 14 Vertrenden. Noch nie im Bundesrat vertreten waren bis dahin
die Kantone Jura, Nidwalden, Schaffhausen, Schwyz und Uri. 
Seit der entsprechenden Abstimmung im Februar 1999 spielt die Kantonsklausel
allerdings keine Rolle mehr. Bis damals war es nicht möglich gewesen, dass zwei
Regierungsmitglieder aus dem gleichen Kanton stammten. Unklar war hingegen seit je
her, wie die Kantonszugehörigkeit genau definiert wird: durch den Wohnkanton oder
den Bürgerkanton; und aus welchem Kanton stamnen verheiratete Frauen, die über
mehrere Heimatrechte verfügten? So war etwa Ruth Dreifuss im Kanton Aargau
heimatberechtigt, hatte aber dem Berner Stadtrat angehört und ihre Papiere kurz vor
ihrer Wahl nach Genf verlegt. Bei der Diskussion um die Kantonszugehörigkeit eines
Bundesratsmitglieds stellt sich überdies die Frage, ob Mitglieder der Landesregierung
effektiv für «ihren» Kanton lobbyieren, wenn sie im Bundesrat sitzen. Nichtsdestotrotz
war die Kantonszugehörigkeit der verschiedenen Kandidierenden recht laute mediale
Begleitmusik der Bundesratsersatzwahlen 2022. Ob bei den Diskussionen um eine
mögliche Nichtvertretung des Kantons Zürich bei der Kandidierendensuche der SVP,
um lange Zeit untervertretene Kantone bei der Bewerbung von Heinz Tännler (ZG, svp)
oder Eva Herzog (sp, VS), um Kandidierende aus Kantonen, die gar noch nie im
Bundesrat vertreten waren bei den Kandidaturen von Michèle Blöchliger (NW, svp) oder
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU), um die sich verändernden Chancen der Berner-
SVP-Kandidaturen nach dem Rücktritt der Berner Bundesrätin Simonetta Sommaruga:
Stets wurde dem Herkunftskanton Relevanz zugesprochen.

Für Diskussionen sorgte freilich auch die Vertretung der Sprachregionen. Dass es nach
1917 zum zweiten Mal in der Geschichte zu einer Mehrheit von nicht-deutschsprachigen
Magistratinnen und Magistraten kommen könnte bzw. kam, wurde vor und nach den
Ersatzwahlen vor allem von der FDP kritisiert. Die Freisinnigen forderten, dass dies nur
für «eine kurze Übergangszeit» so bleiben dürfe. Diese Entscheidung obliege der
Bundesversammlung, erwiderte SP-Fraktionspräsident Roger Nordmann (sp, VD). Die
Schweiz gehe nicht unter, nur weil es keine deutschsprachige Mehrheit im Bundesrat
gebe.

Das am meisten und nach den Ersatzwahlen vor allem in den Deutschschweizer Medien
mit einiger Heftigkeit diskutierte Thema war dann freilich die Untervertretung der
«urbanen Schweiz». Der Tages-Anzeiger sprach in seiner Online-Ausgabe davon, dass
«dieser Mittwoch kein guter Tag für die Schweiz» gewesen sei. 70 Prozent der
Bevölkerung und die «Fortschrittsmotoren» Zürich und Basel seien nun untervertreten.
Offen forderte die Zeitung den baldigen Rücktritt von Alain Berset und Guy Parmelin,
damit das Parlament dies nach den eidgenössischen Wahlen 2023 wieder korrigieren
könne. Darüber hinaus wurde kritisiert, dass hinsichtlich Finanzausgleich lediglich noch
«Nehmerkantone» in der Regierung vertreten seien. Andrea Caroni (fdp, AR) gab dem
St. Galler Tagblatt zu Protokoll, dass er Angst habe, dass die «erhebliche sprachliche
und geographische Schlagseite» im Bundesrat die Bundesverfassung strapaziere. Die
Aargauer Zeitung sprach von einer «Ballenberg-Schweiz», die jetzt dominiere, obwohl
eine «urbane Sichtweise» nötig wäre. Die Millionen Menschen, die in städtischen
Räumen lebten, seien nun ohne Stimme in der Landesregierung, die mehr «Zerrbild als
Abbild» sei, kritisierte erneut der Tages-Anzeiger. In ebendieser Zeitung befürchtete
Hannes Germann (svp, SH) schliesslich, dass das Parlament «ein Chaos angerichtet»

DÉBAT PUBLIC
DATE: 07.12.2022
MARC BÜHLMANN
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habe, weil dieses «krasse Ungleichgewicht» unschweizerisch sei. 
Für die WoZ stellte dies aber aus städtischer Sicht kein Problem dar, da wesentlich
wichtiger sei, welche unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen vertreten seien.
Noch pragmatischer urteilten die Westschweizer Medien. Mauro Poggia (mcg, GE)
brachte diese Haltung in La Liberté auf den Punkt: Er habe Vertrauen in die Intelligenz
der Personen in der Landesregierung: «Ce n'est pas parce qu'on est d'origine paysanne
qu'on ne pense pas aux villes.» Die Erfahrung, selber einmal zur Minderheit zu gehören,
könne der Deutschschweiz vielleicht auch guttun, zitierte der Blick den Chefredaktor
seiner Romandie-Ausgabe. Auch Alain Berset meldete sich zu Wort: Er könne kein
Problem erkennen, weil die Menschen heute so mobil seien, dass sie sich nicht mehr in
Schablonen wie Stadt und Land pressen liessen. Die Vernetzung sei so gross, dass die
regionale Herkunft kaum mehr eine Rolle spiele.

Villes, régions, communes

Als Teil ihrer Kampagne zum Stadt-Land-Graben lancierte die SVP Schweiz im Herbst
2021 die Forderung, dass für demokratische Entscheide innerhalb der Kantone neu
föderalistische Prinzipien eingeführt werden sollen. So soll gemäss dem Positionspapier
zum einen bei kantonalen Volksabstimmungen nebst dem Volksmehr künftig ein
Bezirksmehr oder ein Gemeindemehr nötig sein und zum anderen sollen
Kantonsparlamente künftig über ein Zweikammersystem mit einer Volks- und einer
Bezirkskammer verfügen. Die Partei wollte damit die Institutionen des Ständemehrs und
des Ständerats von der Bundesebene auf die Kantonsebene übertragen und so den
ländlichen gegenüber den städtischen Gebieten mehr Gewicht verleihen: Es gehe
darum, «den schädlichen Einfluss der links-grünen Städte auf die freiheitliche
politische Kultur der Schweiz zu beschränken sowie mehr Fairness und Transparenz in
den Stadt-Land-Beziehungen sicherzustellen».
Die Idee eines Bezirks- oder Gemeindemehrs – die in Kantonen wie Schaffhausen,
Appenzell Ausserrhoden, Bern oder Zug freilich auch schon früher diskutiert, aber stets
verworfen worden war – griffen sodann verschiedene Exponentinnen und Exponenten
sowie Kantonalsektionen der SVP auf. Auf Bundesebene erkundigte sich SVP-Ständerat
Werner Salzmann (svp, BE) mit einer Interpellation (Ip. 21.4000), ob es
bundesrechtliche Vorbehalte gegen ein Doppelmehr-Erfordernis in den Kantonen
gebe. Der Bundesrat führte in seiner Antwort aus, dass diese Frage bisher nicht
eindeutig geklärt sei und durch die Gerichte oder gegebenenfalls durch die
Bundesversammlung  bei der Gewährleistung einer entsprechend angepassten
Kantonsverfassung entschieden werden müsste. In der Rechtswissenschaft werde
jedoch grösstenteils die Ansicht vertreten, dass ein Doppelmehr-Erfordernis für
kantonale Abstimmungen unterhalb der Verfassungsstufe wohl zulässig wäre, während
es bei Verfassungsabstimmungen vermutlich im Widerspruch zu Art. 51 BV stünde;
dieser schreibt den Kantonen vor, dass sie eine Anpassung ihrer Verfassungen vorsehen
müssen, «wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt».
Im Kanton Zürich gab die SVP im Oktober 2021 bekannt, eine kantonale Volksinitiative
zur Einführung eines Bezirksmehrs zu prüfen. In St. Gallen wählte die SVP den
parlamentarischen Weg und forderte mit einer Motion die Einführung eines
Gemeindemehrs für alle kantonalen Abstimmungen unterhalb der Verfassungsstufe;
nach ihrer Ansicht würde dies letztlich den Zusammenhalt zwischen ländlichen und
städtischen Regionen stärken. Im Kantonsrat blieb der Vorschlag indes chancenlos.
Davor hatte sich auch der Regierungsrat dezidiert für eine Ablehnung des Vorstosses
ausgesprochen, weil dieser ein «massives Ungleichgewicht» bei der Stimmkraft der
Stimmberechtigten aus grossen und kleinen Gemeinden schaffen und damit der
Akzeptanz und Legitimität von Abstimmungsergebnissen schaden würde. Der Vergleich
zum Ständemehr auf Bundesebene sei verfehlt, weil die Gemeinden in den Kantonen
weder historisch noch staatspolitisch eine ähnliche Rolle hätten wie die Kantone im
Bund. Zudem machte die St. Galler Regierung verfassungsrechtliche Bedenken
geltend. 10
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Economie

Politique économique

Politique structurelle

Immer mehr  Kantone versuchen, mit Wirtschaftsförderungsgesetzen die Errichtung
neuer Betriebe auf ihrem Gebiet zu begünstigen. In Neuenburg stimmte der Grosse Rat
oppositionslos einem entsprechenden Gesetz zu. Mit dem Einverständnis der
Landsgemeinde erhielt ebenfalls der Kanton Glarus ein Wirtschaftsförderungsgesetz. In
Basel-Land reichte die durch die Betriebschliessung der Firestone in Pratteln
aufgeschreckte Linke (SP und Gewerkschaften, bzw. POCH) gleich zwei Volksinitiativen
für eine aktive staatliche Industrieansiedelungspolitik ein. Die Regierung handelte
ebenfalls und legte dem Landrat einen eigenen Entwurf vor. Im Schaffhauser Parlament
war man sich über die Notwendigkeit der kantonalen Wirtschaftsförderung zwar einig;
da aber in verschiedenen Detailfragen keine Verständigung möglich war, scheiterte eine
von freisinniger Seite eingebrachte Motion. Im Kanton Solothurn stand die 1977
eingereichte Wirtschaftsförderungsinitiative der POCH zur Debatte. Die Regierung und
die Parlamentsmehrheit vertraten die Meinung, dass die bereits ergriffenen
Sofortmassnahmen ausreichend seien und dass sich zudem einige Forderungen des
Volksbegehrens (so zum Beispiel die Mitbestimmung der Arbeiter in staatlich
unterstützten Betrieben) kontraproduktiv auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze
auswirken würden. Der Souverän lehnte die Initiative mit 13'896 Ja : 45'161 Nein deutlich
ab. 11
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Infrastructure et environnement

Energie

Energie nucléaire

Die geplanten Teilrevisionen diverser Verordnungen im Kernenergiebereich sorgten in
der Vernehmlassung für viel Aufruhr. Geplant waren einerseits Änderungen in den
Kriterien zur Störfallanalyse und der dazugehörigen Ausserbetriebnahme und
andererseits neue Regelungen zur Abklinglagerung von radioaktiven Abfällen. Für viel
Zündstoff sorgte hierbei vor allem die erste Änderung – auch bekannt unter dem
Namen «Lex Beznau». 

Die Betreiberfirmen von Kernkraftwerken sind verpflichtet, deterministische
Störfallanalysen durchzuführen. Störfälle werden dabei in drei Kategorien unterteilt:
Schwerwiegende naturbedingte Fälle, die jedoch nur sehr selten eintreten, erhalten die
Ziffer drei. Mit der Ziffer zwei versehen werden schwerwiegende naturbedingte
Störfälle, die etwas häufiger vorkommen als jene in Kategorie drei. Leichtere und
häufige naturbedingte Störfälle bekommen die Ziffer eins. Zudem erhalten die
jeweiligen Störfälle maximale Dosisgrenzwerte – also Richtlinien, wie viel Radioaktivität
bei einem Störfall maximal austreten dürfte – zugeteilt. 
Unklar formuliert war bisher jedoch die Kategorisierung der in der Natur auftretenden
Ereignisse, die durchschnittlich einmal alle 10'000 Jahre stattfinden. Gemäss
Zeitungsberichten beziehe sich dies vor allem auf schwerere Erdbeben. Diese seltenen
Erdbeben bildeten in Art. 123 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung (StSV) den Übergang
zwischen der Kategorie zwei, für die ein strenger Dosisgrenzwert von 1 mSv (Millisievert)
pro Jahr gilt, und der Kategorie drei, für die ein viel höherer Grenzwert von 100 mSv pro
Jahr gilt. Unklar war deshalb, zu welcher Kategorie und zu welchem Grenzwert die oben
beschriebenen seltenen Erdbeben gehören. Dass hier eine rechtliche Unsicherheit
bestand, erkannte die KNS bereits im Jahr 2012 und beantragte Klärungsbedarf. Mit
einer Konkretisierung, dass für solche Ereignisse die einfacher einzuhaltende Kategorie
drei gelten sollte, wollte der Bundesrat die bisherige Praxis in den Verordnungen
verankern.
Anwohner rund um die Kernkraftwerke Beznau I und II sowie drei Umweltorganisationen
hatten aber schon im Jahr 2015 beim ENSI ein Gesuch eingereicht mit dem Ziel, solche
Ereignisse der Kategorie zwei und somit dem strengeren  Dosisgrenzwert 1 mSv pro Jahr
zuzuordnen. Bei einer solchen Zuordnung müssten beide Anlagen in Beznau bis zu einer
allfälligen Nachrüstung vom Netz genommen werden, da sie diesen Grenzwert nicht
einhalten könnten. Mittels einer Verfügung hatte das ENSI dieses Begehren jedoch
abgelehnt und den Entscheid damit begründet, dass dies weder der bisherigen Praxis
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates entspreche und womöglich
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sämtliche AKWs der Schweiz unmittelbar bei der Zuteilung zur Kategorie zwei vom Netz
genommen werden müssten. Diese Verfügung war danach beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten worden. Zu erwarten ist auch ein allfälliger
Weiterzug des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsentscheids an das
Bundesgericht. 

In der Vernehmlassung, die bis Mitte April 2018 andauerte, meldeten sich sowohl
Regierungen diverser Schweizer Kantone und Städte, als auch diverse Organisationen,
Kommissionen, Parteien und Dachverbände aus der Schweiz und Deutschland, sowie
viele Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu Wort. So liess
beispielsweise der Regierungsrat des Kantons Aargau – also dem Kanton, wo sich die
Anlagen Beznau I und II sowie Leibstadt befinden – verlauten, dass er die Präzisierungen
in den Verordnungen als sinnvoll erachte. Ähnlich klang es in den Stellungnahmen der
Kantone Basel-Land, Freiburg und Graubünden. In den Kantonen Luzern, Appenzell-
Ausserrhoden und Zürich erachtete man die Präzisierungen als sinnvoll, äusserte aber
Bedenken an der Herabsetzung der Schutzbestimmungen und betonte deshalb die
Wichtigkeit des Postulats Müller (fdp, LU, Po. 18.3175). Klar oder mehrheitlich klar gegen
die genannte Konkretisierung/Herabsetzung der Sicherheitsanforderungen von 1 mSv
auf 100 mSv äusserten sich die Regierungen der Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-
Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis –
sowie Bern und Solothurn, die Standortkantone der anderen beiden Atomkraftwerke.
Nebst den Kantonsregierungen liessen auch diverse Parteien von sich hören.
Aussergewöhnlich war hierbei der einstimmige Tenor unter diversen Parteien von links
bis rechts betreffend die zeitliche Komponente. Sowohl die SP, die Grünen und die GLP
als auch die FDP und die SVP störten sich am Zeitpunkt der Vernehmlassung. Die SP und
die GLP forderten eine Sistierung des Vorhabens bis zum Gerichtsentscheid aus St.
Gallen. Auch die Grünen kritisierten, dass der Bundesrat das gerichtliche Verfahren
nicht abwarte,  verlangten aber darüber hinaus einen generellen Verzicht auf die
Revision. Die FDP erklärte, die Beschwerde sei kein Grund, um die Vernehmlassung zu
verzögern, jedoch sei die Dringlichkeit dieser Verordnungsanpassung zu wenig
ersichtlich. Die SVP schrieb in einer kurzen Stellungnahme, dass wohl erst durch das
Gerichtsverfahren Anpassungen in Angriff genommen worden seien. Die KNS habe ja
schon im Jahr 2012 bemerkt, dass ein gewisser Klärungsbedarf bestehe. Eine Ausnahme
im Tenor bildete die BDP. In ihrer offiziellen Stellungnahme erwähnte sie die mögliche
Problematik betreffend den Rechtsstreit nicht. Sowohl die SP als auch die Grünen
äusserten sich generell ablehnend zu den Verordnungsänderungen, was sie auch
deutlich kundtaten. «Wir lehnen die vorgelegten Verordnungsänderungen mit
Nachdruck ab und kritisieren die vorgeschlagenen inhaltlichen Anpassungen sowie das
gewählte Vorgehen scharf», schrieb etwa die SP. Die Grünen gingen einen Schritt weiter
und beschuldigten den Bundesrat, mit dieser Lex Beznau die Grundlagen schaffen zu
wollen, um die alten Anlagen in Beznau weiter in Betrieb halten zu können. Die FDP und
die SVP zeigten sich mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Gemäss FDP
würden die Anpassungen selber keine Abstriche bei der Sicherheit mit sich bringen
sondern nur die heutige Praxis auf Verordnungsebene präzisieren. Nicht offiziell zur
Vorlage äusserte sich die CVP, was Martin Bäumle (glp, ZH) in einer Anspielung im Tages-
Anzeiger als Unterstützung für ihre Energieministerin Doris Leuthard wertete. 
Eine weitere brisante kritische Stellungnahme kam schliesslich von André Herrmann,
dem ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz
(KSR). Er warf dem Bundesrat vor, das Vorsorgeprinzip zu verletzen: Die Kommission
empfehle, solchen Ereignissen einen Grenzwert von 20 bis 50 mSv zuzuordnen und
nicht 100 mSv, wie dies der Bundesrat vorsah. 12

Im Frühling 2021 gab das UVEK bekannt, die letzte Bewilligung für die Durchführung
einer Sondierbohrung erteilt zu haben. Damit hatte die NAGRA bei der Suche nach
geeigneten Standorten für die Errichtung von Tiefenlagern vom Bund insgesamt 22 Mal
grünes Licht für solche Bohrungen zur Erkundung des Untergrundes erhalten (und bei
zwei der insgesamt 24 eingereichten Gesuche nachträglich einen Rückzug
vorgenommen). In dieser dritten Etappe der Standortevaluierung, in welcher
vornehmlich die drei Standortgebiete Jura Ost (AG), Nördlich Lägern (AG und ZH) sowie
Zürich Nordost (ZH und TG) im Fokus stehen, soll ein genaueres und detaillierteres
Verständnis der Eignung des Untergrunds für die Endlagerung radioaktiver Abfälle
erlangt werden. Im November 2020 hatte die NAGRA bestätigt, dass sie diese drei
Standortgebiete weiterhin als geeignet betrachte und dass dort sichere Tiefenlager
gebaut werden könnten, wie die NZZ schrieb. Im Jahr 2022 will die NAGRA bekannt
geben, für welche Gebiete sie bis 2024 Rahmenbewilligungsgesuche beim Bundesrat
einreichen möchte. Bereits im Jahr zuvor wurde die Untersuchung von Standorten für
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die Errichtung von Tiefenlagern teils emotional mitverfolgt. Der Aargauer Zeitung
zufolge erklärte der Aargauer Regierungsrat im April 2021 etwa, dass er zwar konstruktiv
bei der Suche mitarbeiten möchte, ein Tiefenlager auf dem Kantonsgebiet aber
unerwünscht sei. Der Kanton Aargau trage bereits «überproportionale Lasten für die
ganze Schweiz» (namentlich den Durchgangsverkehr und die bestehenden
Atomkraftwerke, wie der Tages-Anzeiger ausführte), weshalb ihm eine weitere
Belastung «nicht zugemutet werden» könne, gab das Blatt die Haltung der
Kantonsregierung wieder. Die Zürcher Kantonsregierung liess verlauten, sich nicht mehr
grundsätzlich gegen die Errichtung eines Endlagers auf dem Kantonsgebiet zu wehren,
zog jedoch eine «rote Linie» (Thurgauer Zeitung) bei der Frage des
Verpackungszentrums. Diese sogenannte «heisse Zelle», wie die oberirdische Anlage
für die Endverpackung der radioaktiven Abfälle in spezielle Behälter genannt wird, dürfe
im Sinne einer Lastenverteilung nicht auch noch auf dem Gebiet des Kantons Zürich zu
stehen kommen, wie der Tages-Anzeiger im April 2021 berichtete. Nebst dieser
Bedingung nannte der Zürcher Regierungsrat auch, dass durch die vielen Bauten an der
Oberfläche keine Trinkwasserressourcen gefährdet werden dürften, eine Forderung,
welcher sich auch der Kanton Thurgau und der Kanton Schaffhausen anschlossen. Der
Regierungsrat des Kantons Thurgau werde gemäss der Thurgauer Zeitung für den
sichersten Standort einstehen und setze sich deshalb für einen transparenten,
sachbasierten und nachvollziehbaren Prozess ein. Man widersetze sich damit einer
Standortwahl im Kanton Thurgau nicht grundsätzlich. Der an die Standortregion Zürich
Nordost angrenzende Kanton Schaffhausen krisierte hingegen den Prozess der
Standortsuche, zumal die detaillierten Begründungen zur Standortwahl nicht im Jahr
2022 mit der Bekanntgabe der Standortwahl, sondern erst zwei Jahre später mit der
Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs erfolgen werden. Bevor nicht alle Aspekte
im Detail geklärt seien, dürfe die NAGRA im Jahr 2022 deshalb keine Standortwahl
treffen, so die Meinung des Schaffhauser Regierungsrats. Zu Diskussionen führte
schliesslich auch die Frage nach finanziellen Entschädigungen: Bezüglich Belastung
forderten die drei Standortregionen in einem gemeinsamen Brief, dass sie, falls sie für
die Errichtung des Endlagers ausgewählt würden, für ihren Beitrag zu einer Lösung über
einige Jahre hinweg finanziell – in den Medien wurde eine Zahl von total mindestens
CHF 800 Mio. genannt – entschädigt würden, so wie dies von den
Entsorgungspflichtigen ursprünglich vorgesehen worden sei. Wenn eine Gemeinde
einen Anteil von den «zehn Dreifachturnhallen», die «bis unters Dach» mit Atommüll
gefüllt sind, unter sich beherberge, so habe dies beispielsweise grosse Auswirkungen
auf die Immobilienpreise, auf den Absatz von Agrarprodukten oder auf den Tourismus,
wie die Thurgauer Zeitung schrieb. Eine finanzielle Entschädigung sei zwar gesetzlich
nicht vorgeschrieben, entspreche jedoch wohl dem politischen Willen einer Mehrheit,
wie BFE-Sprecher Stefan Jordi gegenüber der Thurgauer Zeitung erklärte. 13

Energies alternatives

Gemäss der Energiestrategie 2050 ist geplant, dass bis ins Jahr 2050 rund sieben bis
zehn Prozent des Schweizer Strombedarfs mit Windkraftenergie gedeckt werden.
Aktuell liege dieser Wert Zeitungsberichten zu Folge noch unter einem Prozent. Das
grösste Windenergiepotential sei gemäss der NZZ in den Kantonen Bern und Waadt zu
verorten. Um die Windenergie zu fördern, eröffnete das BFE im Sommer 2018 den
«guichet unique». Dieser soll zu einer Koordinations- und Anlaufstelle für
Projektentwickler und Behörden werden, die Anliegen und Fragen rund um das Thema
Windenergie einbringen möchten.
Im ersten Halbjahr 2018 berichteten vorwiegend Medien aus den Kantonen Waadt,
Neuenburg, Jura, Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden, Glarus und Basel-
Landschaft rund um das Thema Windkraft. Wohl am intensivsten mit dem Thema
Windenergie beschäftigten sich mehrere Akteure im Kanton Waadt, wo mehrere
Projekte im Waadtländer Jura diskutiert wurden. Auf grosses mediales Interesse stiess
dabei vor allem die Gemeindeversammlung im kleinen Ort La Praz (VD), die nach einem
gescheiterten ersten Anlauf erneut über den geplanten Windpark «Mollendruz»
abstimmte und diesen beim zweiten Anlauf guthiess. 
Auf viel Gegenwind stiessen beispielsweise auch Projekte in den Kantonen Appenzell-
Innerrhoden (Windpark Oberegg), Schaffhausen (Windpark Chroobach) oder auch
Glarus (Projekt Linthwind). Gegnerinnen und Gegner von Windkraftanlagen
argumentierten bei diversen Projekten hauptsächlich damit, dass Windräder das
Landschaftsbild stören, Rotoren Fledermäuse oder andere Vögel töten und die
Rotorengeräusche Anwohner verärgern könnten. Zuletzt wurde in einigen Kantonen
auch darüber debattiert, wie gross der Abstand von Windanlagen zu Wohngebieten sein
müsse. 14
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Transports et communications

Trafic aérien

Lancée par la Confédération, le canton de Zurich et la société de l’aéroport, la
procédure de médiation pour résoudre le conflit des nuisances sonores générées par
Zurich-Kloten a échoué dans sa phase préparatoire. Les vingt-huit représentants des
cantons, communes, Confédération et organisations diverses n’ont pas réussi à se
mettre d’accord sur des questions de procédure, en particulier sur un système de
délégation permettant de limiter le nombre des participants à la table de négociation à
15. Après cet échec, le processus de consultation en vue de l’établissement de la fiche
de coordination concernant l’aéroport de Zurich, qui avait été suspendu pour la durée
de la médiation, a repris au niveau fédéral dans le cadre du plan sectoriel de
l’infrastructure aéronautique (PSIA). (L’exploitation des aérodromes suisses repose sur
un règlement d’exploitation qui détaille l’utilisation des installations. Ce règlement se
fonde sur la fiche correspondante élaborée dans le cadre du PSIA, laquelle contient
notamment les exigences en matière d’aménagement du territoire en vue de
l’exploitation de l’aérodrome.) La consultation avait déjà eu lieu de novembre 2001 à
août 2002 sans qu’aucun consensus n’ait pu être trouvé ce qui avait conduit à proposer
l’organisation de la procédure de médiation citée plus haut. La Confédération a
présenté le déroulement et le calendrier du processus PSIA de même que la liste des
participants. Si le premier processus PSIA avait eu pour but de définir le futur concept
d’exploitation de l’aéroport, en s’appuyant si possible sur un consensus entre les
participants (14 cantons, l’aéroport de Zurich, Skyguide, Swiss, les organismes de la
Confédération), le deuxième acte mettra en discussion les différentes variantes
d’exploitation envisageables et permettra aux parties de réaffirmer leur position en vue
de la décision de la Confédération. C’est sur cette base que seront ensuite élaborées la
fiche PSIA et la demande de règlement d’exploitation définitif. Les cantons de Zurich,
d’Argovie et de Schaffhouse, l’aéroport de Zurich (Unique), Skyguide, Swiss et plusieurs
organismes fédéraux (OFAC, ARE, OFEFP, Forces aériennes) prendront part au
deuxième processus PSIA dont la direction incombe au directeur de l’OFAC. La
Confédération tiendra les cantons limitrophes qui ne sont pas directement concernés
(Thurgovie, Saint-Gall, Schwyz et Zoug) au courant de l’évolution du processus et
veillera à ce qu’ils soient consultés. Il incombera au canton de Zurich d’agréger et de
relayer les positions des différents acteurs zurichois. Désireuse de trouver une solution
viable à l’exploitation future de Zurich-Kloten, la Confédération a offert à l’Allemagne
de participer au processus de coordination PSIA. 15
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Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-maladie

Wegen der Festsetzung ihres Beitrages auf die Hälfte der Bundessubventionen
äusserten viele Kantone - wenn auch eher hinter vorgehaltener Hand - gewichtige
Vorbehalte gegen das neue Gesetz. Die gezielte Prämienverbilligung fand zwar
durchaus Beifall, doch sollte ihrer Meinung nach das Ausmass der Subventionen nicht
über den heutigen Stand, wo der Bund 1,3 Mia. und die Kantone rund 600 Mio. Fr.
bezahlen, ausgedehnt werden. Sie vertraten die Ansicht, eine zusätzliche finanzielle
Belastung der Kantone sei nicht zu verkraften, da ihnen das neue Gesetz neben den
bereits bestehenden Ausgaben im Gesundheitswesen, zum Beispiel durch die
Übernahme der Spitaldefizite, zusätzliche Lasten aufbürde, so etwa die Begleichung der
Mehrkosten bei medizinisch bedingten ausserkantonalen Spitalaufenthalten. Acht
Kantonsregierungen - AG, BE, SH, SO, SG, SZ, TG und ZH - drohten schliesslich
unverhohlen mit Steuererhöhungen, falls das revidierte KVG vom Volk angenommen
werde. 16
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